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Denkschrift
über Ine Entwicklung der Besoldung der
IReicfosbeamten v. 1897 bis Dezember 1924

Der Reichsmiuister der Finanzen hat unterm 14. Januar
1925 dem Reichstag und Reichsrat eine Denkschrift über die
Entwicklung der Besoldung der Reichsbeamten von 1897 bis
Tizember 11*24 vorgelegt. Sie geht einleitend davon aus ,
ma» dürfe , um sich ein richtiges Bild von der Entwicklung
der Beamtenbesoldung zu machen , sie nicht für sich allein be-
trachten , sondern müsse sie in Beziehung bringen zur Ent -
Wicklung de £_ gesamten Volkseinkommens , der von diesem zu
tragenden Steuerlasten , der Entwicklung der Gehälter und
Löh»e der PriMtwirtschaft , der Preisentwicklung , kurz mit dem
gesamte : . Gebiet der Volkswirtschaft. Auch dürfe man nicht
eine einzelne Besoldungsregelung für sich betrachten, sondern
ma » müsse sich einen Überblick verschaffen über einen län¬
geren Zeitraum der Entwicklung der Beamtenbesoldung über -
Haupt.

Demgemäß ist die Denkschrift in 6 Abschnitte gegliedert.
Zunächst wird die Besoldung der Reichsbeamten von 1897
bis 1008/09 besprochen . Dann folgt die Darlegung über
das Besoldungsgesetz vom IS . Juli 1 !»09 , an die sich ein Ab -
schnitt über Kriegsteuerungszulagen anschließt. Im vierten
und wichtigsten Teil wird hierauf das Besoldungsgesetz vom
3II . April 1920 mit seinen Ergänzungen bis einschließlich
Dezember 1924 eingehend behandelt, worauf eine zusammen -
fassende Beurteilung und eine Reihe von tabellarische« über -
sichten über die zahlenmäßige Auswirkung der Besoldungs -
bezüge in den verschiedenen Zeiträumen und Gruppen die
Denkschrift abschließt .

Der Inhalt der ins einzelne gehenden Denkschrift ist wichtig
genug , um auch hier m großen Zügen gewürdigt zu werden .

Was die Besoldungsverhättnissc in den Jahren 1897 bis
1908/09 anlangt , so muß hier zunächst daran erinnert wer -
den , daß et- lÜ6 IM » im Reich kein Besoldungsgesetz gab . Die
Gehälter der Beamten wurden bis dahin durch den Etat fest --
gefegt . Seit 1897 waren die Bezüge der Reichsbeamten im
wesentlichen gleichgeblieben. ? n der Zwischenzit hat dann das
Gesamteinkommen des deutschen Volkes um rund 31 V. H .
zugenommen, die Löhne der Arbeiter waren nicht nur in der
Privatindustrie , sondern auch in den Staatsbetrieben um eiw>«
30 v. H. gestiegen. Die Preise für Lebensbedürfnisse , nicht
allein für Lebensmittel , sondern auch für Wohnung und
Kleidung hatten in diesem Zeitraum um etwa 20 V. H . ange¬
zogen . Die Einkommen der "Beamten waren deshalb nicht
nur gegenüber dem 'Gesamteinkommen des Volkes und gegen¬
über Dem Einkommen der Arbeiter sehr wesentlich zurückge -
blieben , sondern die Beamten hatten auch an ihrem Real -
einkommen infolge Preissteigerung eine wesentliche Einbuße
erlitten . Diese Verhältnisse drängten dazu, eine „ organische
Gehaltsaufbesserung im Zusammenhang mit der Regelung
wca WohuungsgeldquschnsseSfiiv 1008 " in Aussicht zu nehmen.
Da indessen die Notlage der unteren und mittleren Beamten
eine weitere Hinausschiebung der Erhöhung ihrer Bezüge
nicht duldete, so wurde für das Rechnungsjahr 1907/08 eine
außerordentliche einmalige Zulage gewä'hrt und zwar an
Unterbeamte in Höhe von 100 Mark und an mittlere Be -
amte mit einem Grundgehalt bis zu 4200 Mark eine solch«
von 150 Mark, was einen Gesamtaufwand für die Reichsver-
waltung , einschließlich Heer, Post - und Telegrapheuverwal -
hing und Reichseisenbahnverwaltung von 23 ISO OVO Mark
erforderte.

Am r>. November 1908 ging dem Reichstag der Entwurfeines Besoldungsgesetzes zu . Darin war vorgesehen eine
Erhöhung der -Grundgehälter bei den unteren Beamten um
rund 12—20 v . H ., bei den mittleren Beamten um rund 9
bis 14 v . H., bei den höheren Beamten um rund 8—0 v . H .Ein darüber hinausgehender Beschluß der Budgetkommission,der den unteren eine Erhöhung von 18—20 v . H . und den
mittleren Beamten eine solche von 9—22 v . H. zubilligenwollte, wurde vom Bundesrat für unannehmbar erklärt . Di «
endgültig zustandegekommene Gesamtdurchschnittserhöhung der
Grundgehälter betrug

bei den unteren Beamten 16,06 v . H.
bei den mittleren Beamten 13,08 v . H.
bei den höheren Beamten 8,12 v . H .

Außer den Grundgehältern wurde auch der WohnungSgeld-
Zuschuß erhöbt und zwar um 33,33 , 4a und 40 v . H. derSäve von 1900 bei btn unteren Beamten , der Sätze von
1897 bei den mittleren und höheren Beamten .Die Gesamterhöhuug der Bezüge gegen 1897 belief sich dem-
zufolge bei den unteren Beamten auf rund 25 v . H . . bei
den mittleren Beamten auf rund 17 v . H . , bei den höherenBeamten auf rund J 1,5 v . H.

Berglichen mit .dem weiter oben Angeführten ergibt sich
hiernach , daß die <?teiheruiiH der Gesamtbezüge der unteren
Beamten also die Preissteigerung ausglich , während sie bei
Oen mittleren und höheren Beamten hinter der Preissteige -
rung noch zurückblieb .

Sine weitere Besserstellung der Beamten der unteren Be-
soldungsgruppen erfolgte im Jahr 1913 und 1916 , wodurchetwa die Gehaltssätze des Beschlusses der Budgetkommission
(bon 1909 ) erreicht wurden .Der dritte Abschnitt der Denkschrift beschäftigt sich mit den« riegstkueruiigszulaqen . Bekanntlich hat die im Verlaufe des
Krieges einsetzende Teuerung auf de » verschiedenen Gebieten ,insbesondere der empfindlich fühlbare Mangel an Lebens-Mitteln und Rohstoffen aller Art sich besonders auch gegen die
breitesten Schichten der Beamten ausgewirkt . Die Reichs-
regierimg entschloß sich daher, zunächst den gering besoldeten
planmäßig angestellten und den ständig gegen Entgelt de-
ichartigteii außerplanmäßigen Beamten mit einem Dienstein -
kommen bis zu jährlich 2100 Mark , die Kinder unter 15 Iah -

zu unterhalten hatten , vom 1. Oktober 1915 ab lau -sende Kriegsbeihilfen zu gewähren (für Verheiratete mit einemoder zwei Kindern unter 15 Jahren monatlich 6 Mark und
>ur jedes weitere Kind monatlich 3 Mark ). Bei der ständigzunehmenden Teuerung mußten diese Zulagen weiter erhöhtund ausgebaut werden. Es kam zur Unterscheidung der Teue¬
rungszulagen nach

2 ) Orten der Ortsklasse A,b ) als teuer anerkannten Orten ,c) sonstigen Orten .
Sieben den laufenden Teuerungszulagen wurden zur Lösungfälliger Verbindlichkeiten und zur Beschaffung der notwen -Wflften Bekleidungs- und Ausrüstungsstück« und von Winter -

Vorräten mehrmals besondere einmalige Zuwendungen ge¬währt . Auch an Beamte im Ruhestande und von Hinterblie -
benen von Beamten und Ruhegehaltsempfängern wurden lau -
sende Beihilfen ausbezahlt .

Nach dem Stand vom ersten Vierteljahr 1920 betrugen die
Teuerungszulagen bei Beamten , die jetzt das Endgehalt der
der Besoldungsgruppe III VIU XI bezieh .,bei ledigen Beamten 180 62 ;S5 v . H.
bei verh . Beamten mit 2 Kindern 300 105 59 v . H.des Endgrundgehalts von 1V13.

Die vom Endgrundgehalt vergleichbaren Bezüge erhöhen
sich also bei Beamten , die jetzt das Endgrundgehaltder Besoldungsgruppe III VIU XI beziehebei ledigen Beamten auf 280 162 135
bei Verb . Beamten mit 2 Kindern 400 205 159
des EnogrundgehaltS von ISIS.

Die Spannung zwischen diesen Bezügen , die 1913
1 : 2.8 : 4,9 betrug

war dadurch also auf 1 : 1,0 : 2,3
a) bei ledigen Beamten .b) bei verh . Beamten mit 2 Kindern " ' ' '
zusammengerückt.

Gemessen an den Grundgehältern von 1913 liegen also die
vergleichbaren Bezüge der Beamten , die jetzt in die Besol -
duugsgruppe Vlll eingestuft sind, um etwa 50 v . H., die der
jetzt in Besoldungsgruppe XI eingestuften Beamten um etwa
60 v . H . tiefer als die der jetzt in die Besoldungsgruppe III
eingestuften. Hieraus ergibt sich, daß die Bezüge der Beamten
der mittleren und höheren Gehaltsklassen (Besoldungsgruppen )
während des Krieges und kurz nach demselben in weit gerin »
gerem Maße aufgebessert wurden als die der unteren . Diese
Notmaßnahme ließ sich für eine nicht zu lange dauernde Uber,
gangszeit ertragen . Als aber die Bestände auch der mittleren
Und höheren Beamten an Kleidung, Wäsche , 'Schuhwerk usw.
mehr oder weniger aufgebraucht waren , ließ es sich nicht mehr
länger hintanhalten , die Teuerungszulagen so zu gestalten .
daß sie auch den gesteigerten Aufwendungen im Haushalt
eines Beamten in gehobener sozialer Stellung einigermaßen
entsprechen.

„ Jedenfalls steht fest" — so schließt die DarsteUung
" übSc

die Kriegsteuerungszulagen — „daß die Einkommen und da-
mit die Lebenshaltung der Beamten der mittleren und höheren
Besoldungsgruppen , die schon durch die Besoldungsregelung
von 1909 vergleichsweise herabgedrückt waren , in der Zeit
von 1916 bis 1920 gegenüber denen der Beamten der unteren
Besoldungsgruppen im Verhältnis zu 1913 weiter ganz erheb-
lich herabgesunken waren . " Fortsetzung folgt.)

Keamtensntrüge im « eickstag
Rr . 55.

D *
J Scholz und Genossen (Deutsche Volkspartei ) . Der Reichs-

tag wolle beschließen :
1 . zu erklären : Die Verordnung über die Gewährung von

Zuschlägen zum Grundgehalt sowie zu den Kinderzuschlä-
gen und zum Frauenzuischlag vom 26 . November 1924 ent¬
spricht nicht den Auffassungen des Reichstags ;

2 . die Reichsvegierung zu ersuchen, schnellstens einen Gesetz-
entwurf zur Änderung d«S Besoldungsgesetzes vorzulegen ,
der der ersten und unabweisbaren Forderung Rechnung
trägt , schon der untersten Besoldungsgruppe das Lebens»
notwendige zu geben .

Des weiteren ist der Forderung Rechnung zu tragen ,
daß durch Einführung gleicher und ausreichender Span -
nungen von Gruppe zu Gruppe den Beamte .» der mitt -
leren und höheren Gruppen ein Ausgleich für die Kosten
der Vorbildung und den späteren Anfang des GehaltS -
bezugs geboten wird, sowie daß ein Anreiz zum Eintritt
in die Beamtenlaufbahn und allen Beamten ein Ansporn
zum Vorwärtsstreben gegeben wird.

Rr . «6.
Schuld» (Steglitz). S »ch -Weser und Genossen (Deutsch»

Demokr. ) . Der Reichstag wolle beschliehen :
folgendem Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustim-
mung zu erteilen :

Entwurf eine« Gesetzes
zur Aufhebung des Besoldungssperrgesetzes.

Der Reichstag hat da» folgende Gesetz beschlossen, das mit
Zustimmung des ReichsratS hiermit verkündet wird :

Artikel I .
Das Gesetz zur Sicherung einer einheitlichen Regelung der

Besoldung vom 21 . Dezember 1920 (Besoldungssperrgesetz,
Reichsgesetzbl . S . 2117 ) nebst Ergänzungen wird aufgehoben.

Artikel II .
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Berkündnng in Kraft .

Rr . «7.
». Guerard , Esser , Fehreubach und Genossen (Zentrum ).

Der Reichstag wolle beschließen :
einen Soicher-AuSschuß für das besetzte Gebiet -in derselben
Stärke und mit den gleichen Befugnissen, wie ein solcher
Ausschuß im letzten Reichstag bestanden hat . baldigst ein-
zusetzen .

« r . 73.
Schmidt (Stettin ) und Genossen (Dtsch .»Rat . ) . Der Reichs-

tag wolle beschließen :
die Reichsregierung um Borlage eine* Besoldungsgesetzes zu
ersuchen, das den Lebensbedürfnissen der Beamten , besonder»
auch denen der unteren Gruppen , unter genügender Beriük-
fichtjftunft der Frauen - und Kinderzulagen Rechnung trägt .
Gleichzeitig wid die Reichsregierung ersucht , die Vierteljahrs -
gehaltSzahlung für die Beamten usw . wieder einzuführen .

Rr . III .
Rönneburg und Genossen (Deutsch-Demokr. ) . Der Reich»»

tag wolle beschließen :
die Reichsregierung zu ersuchen , dem Reichstage unverzüglich
eine Borlage zu unterbreiten , durch die eine wesentliche ge»
haltliche Besserstellung der Reichswehrsoldaten und -Offiziere
erfolgt, die der Bedeutung der Reichswehr für die Republik
entspricht.

Rr . 112.
Rönneburg und Genossen (Deutsch-Demokr. ) . Der Reichstagwolle beschließen:
die Reichsregierung zu ersuchen , unverzüglich und mit allem
Nachdruck auf die Länderregierringen einzuwirken, daß ange-
sichts der ganz außerordentlichen Notlage, die sich ans der viel
zu niedrigen Einstufung der 'Schutzpolizeibeamten in die
Besoldungsordnungen ergibt und angesichts der überaus
wichtigen Aufgaben, die sie erfüllen müssen , eine wesent¬
liche gehaltliche Besserstellung herbeigeführt wird.

Nr . 153
Schuld (Steglitz ) . Koch - Weser und Genossen (Deutsch«

Demokratische Partei ) . Der Reichstag wolle beschließen :die Reichsregierung zu ersuchen:
1 . zur Ersparung öffentlicher Ausgaben , die auf Grund der

vom 27 . Oktober 1923 (Reichs-P «rs . . . .
gesetzblatt I S . 999 nebst Nachträgen und Ergänzungen )in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten aufderen Antrag bei Bedarf nach Berücksichtigung der Mel »
düngen der Zivildienstberechtigten vorzugsweise eiuzu-
Sellen ;

ngaben zu machen über die Zahl und das Lebensalterder auf Grund der Personala >bbauverordnung in den
einstweiligen und dauernden Ruhestand versetzten Beam -ten und die dadurch notwendig gewordenen Mehrausga¬ben bei den einzelnen Versorgungstiteln der Reichsans -
gaben ( einschließlich Post und Reichsbahn) . Ebenso sindAngaben « wünscht über die Zahl und das Lebensalterder auf Grund des Artikels 14 der Personalabbauver -
ordnung entlassenen, vormals lebenslänglich angestelltenBeamtinnen (einschließlich Post und Reichsbahn) . Fürdie Reichsbahn genügen die entsprechenden Angaben bis
einschließlich 30 . September 1924.

Nr . 157
Schuld» (Steglitz ) . Koch -Weser und Genossen (Demokraten ).Der Reichstag wolle beschließen :
die Reichsregierung zu ersuchen , dem Reichstag sofort eine
Gesetzesvorlage zu einer Neuregelung der Beamtengehälterund Bezüge der Angestellten und Arbeiter zu unterbreiten .Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen , daß die Beamtenund Behordenangestellten der untersten Gehaltsgruppen derallgemeinen Teuerung entsprechend als Realeinkommen
mindestens das Einkommen des letzte,'. Borkriegsjahres be-
ziehen muffen . Die Einkommen der mittleren und höherenGehaltsgruppen sind so darauf aufzubauen , daß Vorbildung,Leistung und Verantwortlichkeit eine gerechte Abgeltung fin-den . Danach ist die Einstufung der Beamten und Angestell-ten in dte/Gehaltsgruppen nachzuprüfen. Die Sozialzulaaensmd der Teuerung entsprechend anzupassen und zu einer
HauShaltszulage auszugestalten .Den Beamten sind die Bezüge vierteljährlich im vorauszu zahlen . Die Verbesserungen haben sich sinngemäß auchauf die Beamten im einstweiligen und dauernden Ruhestandund deren Hinterbliebenen zu erstrecken.Werlin , den 8. Januar 1925.

Rr. 395. — •
Sehrenbach und Genossen (Zentrum ) . Der Reichstag wollebeschließen-
die Reichsregierung zu ersuchen , dem Reichstag mit größterBeschleunigung den Entwurf eines Beamtengesetzes vorzu-legen.

Durch dieses Gesetz sind zu regeln :
a ) Beamtenrechte und Pflichten,d ) die Ruhestandsverhältnisse und die der Hinterbliebene».c) der Dienstrechtsweg,
d ) daS Dienststrafverfahren ,
e ) die Beamtenkrankenfürsorge .
k) die Beamtenvertretungen und daS Schlichtungswesen.

Rr . ««0.
Fehreubach und Genossen ( Zentrum ) . Der Reichstag wolle

beschließen:
die Reichsregierung zu ersuchen , in eine Nachprüfung der
Beamtenbesoldung unter Berücksichtigung der sozialen Ein -
kommenbestandteile und der Fürsorge für die mittlere und
untere Beamtenschaft einzutreten und dem Reichstag eine
entsprechend« Vorlage zu machen .

Die Durchführung de» Personalabbaues
Dem Reichstag ist vom Finanzministerium eine Denkschriftüber den Personalabbau zugegangen , die die Durchführungdes Personalabbaues bis zum l . Oktober 1924 behandelt.

Danach ist in der Zeit vom 1 . Oktober 1923 bis zum 1 . Otto-
ber 1924 folgende Personalverminderung eingetreten :

a ) Hoheitöverwaltnng :
Beamte 10081 , Angestellte 27 474, Arbeiter 4789 ;b) Reichspost einschließlich Reichsdruckerei :
Beamte 43 970 . Augestellte 4723, Arbeiter 28 948 .Am 1 . Oktober 1924 gab es bei den Hoheitsverwaltungendes Reiches noch 9K 895 Beamte , 24 190 Angestellte und 45 257

Arbeiter . Bei der Reichspost und Reichsdruckerei gab es am
Bleichen Zeitpunkt 250 157 Beamte, 3769 Angestellte und 50 435

rbeiter . An weiblichen Beamten besaßen die Hoheitsver¬
waltungen des Reiches am 1. Oktober 1924 476 . die Reichspostund die Reichsdruckerei 49 761 . An weiblichen Angestellten gab
«s bei den Hoheitsverwaltungen 7030, bei der Reichspost und
Reichsdruckerei 2071 .

Nach einem bereits bekannten Beschluß der Reichsregierung
sollte der allgemeine Personalabbau mit dem 31 . Dezember
1924 sein Ende erreichen. Ein« Übersicht unter Zugrunde -
legung des Standes von diesem Tage wird demnächst dem
Reichstag übermittelt werden.

Die deutsche Einheitskurzschrift
In der Woche vom 2.- 7 . Februar sind in einem Kurzschrift»kur» etwa 100 bisherige Lehrer der verschiedenen stenographi»

schen Systeme an Höheren Lehranstalten . Handels- und Ge-
werbeschulen, und privater Vereinskurse au» Mittelbade» auf
Veranlassung und mit finanzieller Unterstützung der badischen
Regierung in das neue deutsche Einheitssystemeingeführt wor¬
den . Prof . Frey , der Leiter des Kurses, wird in den nächste«
Wochen in Man »heim und Kreiburg die Lehrer Ober - und
Unterbadens in da» System einführen.



Aus der Denksckritt des IKeicdsSnanz -
Ministers überdasKesoldungssperrgesetz

Dil : vom Reich durch das Gesetz vom 3G . April 1920 ge-
schajsenc Neuregelung der Besoldungsverhältnisse ging von
der Erwartung aus , daß die Länder , Gemeinden und öffent¬
lichen Körperschaften sich der Reichsregelung in allen Wesens-
lichen Punkten anschließen würden . In der Wirklichkeit zeigte
sich aber bald , daß ein Teil der Länder und insbesondere die
Gemeinden bei der Regelung der Bezüge für ihre Beamten
über die Reichsregelung hinausgingen , was eine starke Be -
unruhigung in der Beamtenschaft des Reichs hervorrief . Um
den Vergleichsmöglichkeiten und Berufungen in Besoldung »-
angelegenheiten zwischen Reichs -, Länder - und anderen - Be -
amten . die grundsätzlich und finanziell schwerwiegende Rück-
Wirkungen auf das Reich auszuüben begannen , einen Riegel
vorzuschieben , war die Reichsregierung mit Reichsrat und
Reichstag von der Notwendigkeit überzeugt , ein Gesetz zu
schaffen , das die Länder und Gemeinden in irgend einer
Form bindet , über die Reichsregelung nicht hinauszugehen .

So schrieb das Württembergische Staatsministerium am
22 . September 1920.

Die Erfahrungen dieses Jahres haben eS allerdings als
ganz unerläßlich bewiesen , daß seitens der Regierungen der
Länder jetzt vor endgültiger Feststellung der Reichsbesol -
dungsordnung von jeder weiteren Erhöhung der Beamten -
besoldung abgesehen wird , und daß die Länder au <K nach
Zustandekommen des endgültigen neuen Reichsbesoldungs -
ordnung auf eine bestimmte Zeitdauer gebunden werden ,
über die allgemeinen , in mühsamen und langwierigen
Kämpfen herausgearbeiteten Sätze der Reichsbesoldungsord -
»ung nicht hinauszugehen . . . . . da ohne eine solche auch
für die Länder verbindliche Schranke ein Ende des immer
unerträglicher werdenden Wettlaufs einzelner Beamtengrup -
Pen im Reich und in den Ländern eine Beruhigung des
Beamtenkörpers nicht zu erhoffen wäre .
Der mit dem Besoldungssperrgefetz verfolgte Zweck ist bis «

her insoweit erreicht worden , als verhindert werden sollte ,
daß das Reich infolge liberbietens durch die Länder und Ge -
meinden immer wieder zu neuen Besoldungsregelungen für
seine Beamten gezwungen würde .

Eine andere Frage ist die, ob der Zweck des Gesetzes schon
so vollständig erreicht worden ist , daß es aufgehoben oder von
seiner weiteren Verlängerung abgesehen werden könnte . Dazu
wird zunächst bemerkt , daß trotz Bestehens des Sperrgesetzes
zum Teil die Länder und in ganz besonderem Maße die Ge -
meinden und sonstigen öffentlichen Körperschaften die Dienst -
bezöge ihrer Beamten auch bei sonst gleichen Verhältnissen
günstiger geregelt hätten , wie das Reich . In weiteren Zei -
tungsäußerungen wurde die Sonderbehandlung der Gemeinde -
beamtcn und die starke Erregung der Bevölkerung hierüber
behandelt und der Vorwurf ungenügender Anwendung des
Besoldungssperrgesetzes erhoben . Unter den vielen Beispielen
günstigerer Regelungen , die die Denkschrift anführt , seien
hier nur einige besonders provozierende Fälle herausgehoben :

Die der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Höchst
a . M . gemachte Vorlage , betr . Änderung der Besoldungsord¬
nung für die städtischen Beamten , enthielt nach Zeitungsnach -
richten folgende Begründung :

„Die Stadt Höchst u . a . hat seither ihren Beamten
in großzügigster Weise geholfen , so daß die städtischen Be -
amten ihren Kollegen in anderen gleichartigen Städten
weit voraus sind , daß sie insbesondere auch den Reichs -
und Statsbeamten in Höchst gegenüber erheblich im Bor -
teile waren .

Die Sondervorteile , die die städtischen Beamten seither hat -
ten , waren :

1 . Gruppen I bis II blieben unbesetzt ;
2. Die Berechnung der Bezüge erfolgte nach Ortsklasse A ;3 . Alle Beamten, die rechtmäßig nur einen Ortszuschlag

von 2000 , 2600 und 3000 Mark zu beziehen hatten , erhiel -
ten den beschlossenen Mindestzuschlag von 3500 Mark
+ Ausgleichszuschlag ;

4. Die Beamten haben bei der Festsetzung des Besoldungs -
dienstalters im Gegensatz zu dem Vorgehen anderer
Städte außerordentlich gut abgeschnitten ."

Der erste Bürgermeister , der nur 27 000 Einwohner zäh -
lenden Stadt Eberswalde war in die Gruppe L 8 (die Gruppe
der Ministerialdirektoren und Oberpräsidenten ) eingestuft ,
ebenso der der 16 000 Einwohner zählenden Stadt Zwei -
brücken , der der Stadt Wilhelmshafen (25 000 Einwohner ) in
Gruppe B 4, der der Stadt Lahr i . B . (15 200 Einwohner )in B 2 usw .

J

Der Bürgermeister , der etwa 3500 Einwohner zählenden
Stadt Lambrecht (Bayern ) wurde nach Gruppe XIII besoldet
und Zeitungsnachrichten zufolge abgebaut , weil diese Besol -
dung die Stadt aus die Dauer zu sehr belastete .

Sodann macht die Denkschrift darauf aufmerksam , das Besol -
dungssperrgesetz sei dem Landesbeamten gegenüber in der Haupt -
fache durchgeführt , den Gemeindebeamten gegenüber alber bis -
her nur in verhältnismäßig wenigen Fällen . Zu diesem Um -
stände käme namentlich auch hinzu , daß infolge der Politisie -
rung der Gemeindekörperschaften und bei ihrer starken Durch -
setzung mit Beamten würden häuftg die verschiedenen Beam -
tenlaufbahnen verschieden bewertet werden , während sich Reichs -
regierung und Reichstag immer darin einig gewesen sind , daß
für die Einreihung der Beamten politische Rücksichten nicht
maßgebend fein können , sie vielmehr nach rein sachlichen Ge »
sichtspunkten zu erfolgen habe .

Berufungen der Reichs - und Staatsbeamten aus günstige -
ren Besoldungen der Gemeindebeamten konnten in der über -
wiegenden Zahl bisher infolge des Sperrgesetzes zurückge -
halten werden , weil darauf hingewiesen werden konnte , daß
die Auswüchse im Wege eines Einspruches ! beseitigt werden
würden . Trotzdem herrscht nöch viel Beunruhigung über zu
weitgehende Einstufungen in weiten Kreisen der Beamten -
schaft . Würde das Besoldungssperrgesetz jetzt wieder ausgeho¬
ben , so könnten diese bedrohlichen Strömungen weiter um sich
greifen zum Schaden des allgemeinen Wohls sowie der Dienst -
freudigkeit und Leistungsfähigkeit des Beamtenkörpers .

Die Denkschrift führt dann eine große Reihe von Stim¬
men und Verlautbarungen von Beamtenverbänden , öffentlichen
Körperschaften u . dgl . an , die durchweg darauf abheben , die
Gemeinden sollten gezwungen werden , den Abbau der über -
flüssigen Beamten und deren Eingruppierung in die Friedens¬
gehaltsklassen vorzunehmen . Unter den Preffeäußerungen zur
Frage der Aufhebung des Besoldungssperrgesetzes wird auch die
Karlsruher Zeitung ( Nr . 205 v . 3 . 9. 1924 — Zentralanzei¬
ger 36) angeführt , die damals folgende Stellung genommen
hatte :

..Das darin (in der Eingabe deS deutschen Städtetags ) zum
Ausdruck kommende Bestreben der Gemeinden , von den Fes -
seln des BesoldüngSsperrgesetzes loszukommen , ist verstand -
lich . . . . Bei Würdigung aller Hierwegen ins Feld ge-
führten Gesichtspunkte darf aber doch die Tatsache nicht
aus dem Auge verloren werden , daß in bestimmten , nicht
gerade seltenen Fällen die Gemeinden bei der Einstufung
mancher Beamten doch erheblich weiter gegangen sind , als
dies bei gerechter Abwägung . . . vertretbar gewesen wäre .

Setzt man künftig der^ Bremshebel , der in den Bestim -
mungen des Besoldungssperrgesetzes liegt , oder den Regula -
tor , der in dem Einspruchsrecht des ReichSfinanzmini -
sters . . . gegeben ist , mit der Aufhebung des Besoldungs -
sperrgesetzes außer Wirksamkeit , so besteht immerhin die
naheliegende Gefahr , daß die Freiheit der Gemeindeverwal -
tungen in der Aufstellung und Handhabung ihrer Besol -
dungsordnungen in unerwünschter Weis « ausgenützt wenden
könnte . . . . 5t

Gerade die Erwägung , ob die Gemeinden aus sich heraus
ein genügend starkes korrektiv gegen Überspannungen im
Besoldung ^- usw . Aufwand stellen können , wird für die
Frage der Aufhebung des Besoldungssperrgesetzes von nicht
unwesentlicher Bedeutung seiin . (Forts , folgt .)

Die gmtlicke Kebenbaltunasinderzikker
Die gewerkschaftlichen Spitzenverbände ließen den zuständi -

gen amtlichen Stellen am 12. Dezember ein Schreiben zu -
gehen , worin es u . a . heißt :

Tie Hauptfrage , zu deren Beantwortung die Indexziffer 1
das wichtigste Hilfsmittel abgeben soll, heißt : um wieviel Pro - ^
Zent verändert gegenüber 1913/14 ist heute und künftig einemittlere Lebenshaltung des Arbeitnehmers , wie sie in der
Vorkriegszeit in Deutschland durchschnittlich Mich war . Nureine Indexziffer , die diese Ansprüche im Rahmen des Mög -
lichen erfüllt , kann auch zu Reallohnvergleichen benukt
werden .

Jede andere Indexziffer , die etwa sich nur zum Ziel setzt ,die Preisbewegung der Waren und Gegenstände zu versolge » , I
die heute ( in Mischung und Qualität und Menge ) den Ver - %
brauch im Rahmen der gedrückten und geschmälerten Lebens -

'
Haltung der Gegenwart ausmachen , kann kein richtiges Bild :1
geben von dem Zurückbleiben der heutigen Lebenshaltung hin -

' 1
ter derjenigen der Vorkriegszeit . <5in solch falsches Bild ist vor
allen Dingen anhenpolitisch ungeheuer schädlich.

Selbst wenn das Statistische Reichsamt die Reallohnver -
gleiche nicht mehr vornähme , würde das Ausland doch immer
wieder die leicht erlangbaren Lohnsätze und die deutsche amt - ■

"
liche Indexziffer dazu benutzen , um so festzustellen , in wel -
chem Verhältnis die Lebenshaltung der Masse des deutschenVolkes sich gegenüber Friedenszeiten verändert hat . Äeil
diese Gefahr so riesengroß ist, darf für das Statistische Reichs - Jamt nur die Schaffung einer Indexziffer in Frage kommen ,die auf die Vorkriegshaltung in Deutschland zurückgeht uiib
die Bewegung der Preissumme angibt , die für eine solche Le-
benshaltung durchschnittlich anzuwenden war .

Selbstverständlich kann die gegenwärtige Indexziffer auch Inur die Bewegung der Preissumme für die von ihr erfaßten 1
Gegenstände und Waren angeben . Es ist auch möglich , daßdie Bewegung dieser PrciSsumme mit der Bewegung der -
jenigen , die aus einer Berechnung der Waren und Gegen¬
stände einer sriedensmäßi ^ n Lebenshaltung sich ergibt , auf |
einige Zeit zusammenfällt . Ein solches Zufallsergebnis be-
weist aber nicht , daß die gegenwärtige Indexziffer als Be -
Wegungsindex für die Lebenshaltungskosten ganz allgemein i
brauchbar wäre . Das Statistische Reichsamt verwickelt sich .
hier in einen Widerspruch . Es behauptet , daß die gegen - •
wärtige Indexziffer als Bewegungsindex brauchbar und gutei und im gleichen Augenblick gesteht es zu , daß das durch die-
en Bewegungsindex festgelegte Niveau doch nicht der wirk -
ichen Teuerung entspricht , deren Feststellung man für Real -. I

lohnvergleiche braucht .
Wir schlagen vor , bei der Bildung wie folgt zu verfahren :
Zunächst wäre festzustellen , in welchem Verhältnis die

Gruppen der Ernährung , der Heizung und Beleuchtung , der
Bekleidung und des sonstigen insbesondere kulturellen Be¬
darfs bei einem normalen Vorkriegsbudget zueinander stan - I
den . Danach wäre innerhalb der Gruppe der Ernährung eine
Zusammenstellung von Nahrungsmitteln vorzunehmen , die in
Mischung , Qualität und Menge etwa diesem friedensmäßigen
Budget entspricht . Dabei kann man sich sehr wohl auf eiue
beschränkte Menge der repräsentativen Nahrungsmittel fest-
legen . Es dürfen aber keine Nahrungsmittel ausgelassen wer - I
den , deren vielleicht andersartige - Preisbewegung , im Rahmendes Gesamtbudgets einen erheblichen Einfluß haben könnte .Eine solche Zusammenstellung kann in Anlehnung an die Er¬
hebungen von Haushaltsrechnungen in Friedenszeiten borge - I
nommen werden .

Damit der Kulturbedarf im Rahmen des der Indexziffer
zugrunde liegenden Gesamtbudgets nicht zu klein wird , fchla-
gen wir vor . daß für sie Gruppe dieser sonstigen Ausgaben«ine besondere Gewichtung vorgenommen wird , und zwar in
der Höh - , die -man Sei Hanshaltsrechnungen ersahrungsgemützals Anteil an den Gesamtausgaben vorfindet .

Ähnlich muß bei der künftigen Feststellung des Anteils für
die WohnungSmiete verfahren werden .

Die Gewerkschaften sind der Auffassung , daß die Teile des
Lohnes und Gehaltes , die von dem Arbeitnehmer als Ein -
kommensteucr und Sozialböiträge ausgegeben werden , ebenso
Teile der Lebenshaltung sind , wie die in den Warenpreisen H
erscheinenden indirekten Steuern usw . Deswegen halten die
gewerkschaftlichen Spitzenverbände die weitere Nichtbeachtung
jener Ausgaben bei amtlichen Jndexberechnungen für uner -
träglich .

Was der Beamte für Fami lie u . Haush alt benötigt |
1— TTmilllllll H Iii ii'i'iin

GESCHENK - HAU S
LEO POLD

WOHLSCHLEGEL
Kaiserstraße 173

Vereinspreise in großer Auswahl
370

Luxus - u. Lederwaren , Glas , Porzellan , Haushaltartikel

Arctü ClE !
Inhaber ' Fackler

KaiserstraBe 215 Telephon 219
Abteilung I : Sämtliche Gummiwaren und Krankenpflegeartikel ,Gummikurzwaren . Damenbed . Hygienische Artikel . Herrenbed .
Abteilung II : Technische Gummi- und Asbestwaren , Treib¬

riemenlager und Bedarfsartikel für Maschinenbetrieb .
Großverkauf 621372 Kleinverkauf

Färberei u . chem . Waschanstal

D. LaschTelefon
1953

Telefon
1953

reinigt und färbt alle in dieses Fach einschlagende Gegenstände

Prompte Bedienung = = = = = = = Mäßige Preise
(£21340

*ochIÜ!ii»gg?f .
(Keinen Laden mehr)

ist das seit 25 Jahren bestehende

Möbel - u . Betten - Haus

Heinrich Karrer
Straßenbahnlinie 1 and 2

Eigene Schreinerei und Polsterwerkstätte

Kein Laden daher billige Preise
Gjofie Auswahl in Qualitätsmöbel aller Art

Zahlungs-Erleichterung

Bitte genau Kof die Firma zu achten

^
f / sr u he . M

Spezialhaus in @21.355
Herren - u .Damenkleiderstoffe
SeidenstoffeAussteuerartikel
Willi . iraunageB

' Herremsts *. 7 Merrenstr . 7
zwischen Kaiserstraße und Schloßplatz .

JEDER BEAMTE
deckt seinen Bedarf in Lebensmitteln ,sowie Wasch - und Putzmitteln am" vorteilhaftesten bei :: CA336

EL Rau , WiWlliW . Karlsruhe
Bürgerstraße 6 Telephon 1629

MF * Behörden erhalten Vorzugspreise ~3N |

Speisezimmer
Herrenzimmer
Schlafzimmer
Küchen CA 337
einzelne Möbelstücke

in bekannt großer Auswahl im Möbelhaus
Maier Weitheim & r

Möbel
Karlsruhe Zahlungserleichterung. Kroneitsir . 32

Bezugsquellen für den Bedarf der Behörden
G . BRAUNE KARLSRUHE
vormals <5. Braansche Ho Ibuchdru ckerei undVerlag

Karlfriedrichstraße 14

Herstellung von Druckarbeiten
för staatliche und städtische Behörden

|llllliflimilllHI[lllll!IIIHIIIIIIIIIIII!IHIllll!IHIlllllnilllllHllll!!HIIHIII!!ll!IWi!ll!IHlfflllHnilllllHllll|l!lll|l11jM
I I _ Lf_ für Polizei - u. Gemeindebeamte , Feuerwehrkorps ,UniTOrmen Zoll- u . Finanzbea.T.ta . Eisen u. StraSenbahner,

Feld -u.WaldhOter,sowie Berufskleidung an jed .Art

Albert Hilbert , G . m . b . H . , Rastatt
Süddeutsche Bekleidungs - Industrie

Filiale ; Ludwigshafen a . Rhein , BismarckstraBe 40 .

lilil WWW

GEBRÜDER BACHERT

KARLSRUHE i . B .
Liststr . 5 Tel . 443 CA376

Glocken - und M etallgiesserei
Eisen - und Tempergiesserei
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